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der politischen. Es erwies sich daher als notwendig, den ganzen Fragen­
bereich neu zu durchdenken. Wir werden sehen, daß unsere besondere 
Fragestellung auch zu Ergebnissen fiir die politische Bedeutung des Ver­
tragswerkes und der darauf folgenden Verhandlungen führt.

Gehen wir von den gut überlieferten und nicht bestrittenen Ereig­
nissen des 16. und 17. April 1175 aus 4).

Mitte April lagen sich die Heere Friedrichs und des Lombardenbundes 
auf Pfeilschußweite bei Montebello gegenüber. Am 16. April traten Be­
vollmächtigte des Kaisers mit Vertretern des Bundes und der Städte 
zwischen den Heeren zu Verhandlungen zusammen und schlossen noch 
an demselben Tage einen Vertrag. Dieser sah u. a. vor, daß je drei von 
beiden Parteien zu wählende Männer bis Mitte Mai den Streitfall durch 
einen Schiedsspruch entscheiden und daß alle Konsuln von Cremona 
über die Punkte, über die sich jene nicht einigen würden, binnen 15 
Tagen danach einen Spruch fällen sollten. Am 17. April kamen die Ver­
treter des Bundes und der Städte in das Lager des Kaisers, unterwarfen 
sich ihm in der herkömmlichen Weise, worauf ihnen dieser Frieden ge­
währte; mit Alessandria jedoch schloß Friedrich einen bis Mitte Juni 
geltenden Waffenstillstand. Danach entließ der Kaiser den größten Teil 
seines Heeres und begab sich nach Pavia; die Lombarden lösten ihr Heer 
auf und gingen nach Hause.

Über die nun folgenden Ereignisse gehen die Meinungen der Forscher 

auseinander.

J. Ficker, der in seiner grundlegenden Untersuchung „Zur Ge­
schichte des Lombardenbundes“ 5) die überlieferten Schriftstücke in den 
geschichtlichen Ablauf des Gesamtgeschehens eingeordnet hat, sah in dem 
Frieden von Montebello einen endgültigen Frieden; dieser sei auf die 
Bedingung hin beschworen worden, sich vorbehaltlos dem Ausspruche 
eines Schiedsgerichtes zu fügen. Die dann zunächst zwischen den Parteien 
geführten Verhandlungen hätten zu keiner Einigung geführt, insbeson­
dere infolge der von den Lombarden erhobenen Forderungen, gleich­
zeitig mit der Kirche Frieden zu schließen und Alessandria zu erhalten.
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